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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1 Geltungsbereich 
1.1 Anwendungsbereich 
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (,,AGB’’) sind auf alle Verträge über Dienstleis-
tungen anwendbar, welche die Teacher Switch 
GmbH gegenüber ihren Vertragspartnern (,,Kun-
den’’) erbringen. Vorbehältlich spezifischer Best-
immungen sind die AGB gleichermassen gegen-
über natürlichen und juristischen Personen an-
wendbar. Kunden unterscheiden sich in Schulen, 
Schulgemeinden oder Bildungseinrichtungen, die 
eine Stelle ausschreiben (,,Schulen’’) und natürli-
che Personen (,,Privatpersonen’’), die eine Stelle 
suchen (,,Lehrpersonen’’). 

1.2 Information und Zustimmung 
1.2.1 Teacher Switch informiert alle Kunden an-

lässlich des Abschlusses eines Vertrages 
über die AGB. Zusätzlich sind die AGB jeder-
zeit unter teacherswitch.ch/agb einsehbar. 

1.2.2 Durch Inanspruchnahme oder Annahme 
von Produkten und Leistungen von Teacher 
Switch durch den Kunden, in Kenntnis des 
Bestehens dieser AGB, erklärt dieser seine 
Zustimmung zur Anwendbarkeit dieser 
AGB. Die nicht ausdrückliche Ablehnung 
dieser AGB innert 3 Tagen seit Kenntnis-
nahme, gilt für Geschäftskunden ebenfalls 
als Zustimmung. 

1.2.3 Mangels eines ausdrücklichen Vorbehalts 
seitens des Kunden anlässlich dessen Zu-
stimmung, gelten diese AGB auch rückwir-
kend auf bereits bestehende Vertragsver-
hältnisse. Änderungen dieser AGB werden 
für den Kunden verbindlich, wenn er der 
Änderung nicht innert 3 Tagen seit Zustel-
lung oder Kenntnisnahme der veränderten 
AGB widerspricht. 

1.2.4 Die Beweislast für die fehlende Zustim-
mung zu diesen AGB trägt der Kunde. 

2 Dienstleistungen der Vermittlungs-
plattform Teacher Switch 

2.1 Lehrpersonen 
2.1.1 Lehrpersonen, die ein, von der Schweizeri-

schen Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren («EDK») anerkanntes 
Berufsdiplom im Bildungsbereich besitzen 
(Lehrpersonen, Sonderpädagogen, sons-
tige schulische Berufe) und nach Volkschul-
amt-Richtlinien unterrichten dürfen, kön-
nen sich bei Teacher Switch als Lehrperson 

registrieren. Das Berufsdiplom wird bei der 
Registrierung verlangt und muss hochgela-
den werden.  

2.1.2 Lehrpersonen, die sich noch in der Ausbil-
dung befinden, aber das Basisstudium oder 
die Zwischenprüfung erfolgreich abge-
schlossen haben können sich ebenfalls bei 
Teacher Switch registrieren. Der Nachweis 
über das abgeschlossen Basisstudium oder 
Zwischenprüfung muss ebenfalls auf Tea-
cher Switch hochgeladen werden.  

2.1.3 Sobald die Registrierung der Lehrperson 
von Teacher Switch verifiziert wurde und 
alle Unterlagen hochgeladen sind, hat die 
Lehrperson die Möglichkeit, ihr vermittelte 
Stellen an- oder abzulehnen.  

2.1.4 Eine erfolgreiche Registrierung bedeutet 
nicht, dass Lehrpersonen unterrichten und 
als Lehrpersonen arbeiten dürfen. Gemein-
den sowie kantonale Volkschulämter wer-
den weitere Dokumente verlangen und zu-
sätzliche Prüfungen vornehmen. Der defini-
tive Entscheid bezüglich einer Zulassung als 
Lehrperson liegt bei den jeweiligen Behör-
den.  

2.1.5 Als Lehrperson können Sie sich auf der 
Plattform registrieren. Um sich zu registrie-
ren, müssen Sie personenbezogen Daten 
angeben (z.B Vorname, Name, Wohnort, 
Adresse, Telefonnummer, Ausbildung etc…) 
und Dokumente (z.B Lehrdiplom) sowie ein 
Profilbild hochladen. Bitte geben Sie, ge-
mäss Art. 3 Lit c. DSG, keine besonders 
schützenwerte Personendaten an.  

2.1.6 Sofern sich eine Lehrperson auf eine Stelle 
auf der Plattform bewirbt, erteilt die Lehr-
person, die Genehmigung notwendigen 
persönlichen Daten an die Schule zu über-
mitteln.  

2.2 Schulen 
2.2.1 Schulen können sich auf der Teacher Switch 

Plattform ein Profil erstellen. 
2.3  Suchauftrag 
2.3.1 Ein Suchauftrag wird durch Schulen oder 

Lehpersonen auf der Plattform von Teacher 
Switch (app.teacherswitch.ch) erstellt. 
Durch den Suchauftrag werden, anhand 
der eingegebenen Daten, passenden Lehr-
personen kontaktiert. Lehrpersonen kön-
nen dann auf das Stellenangebot reagieren. 
Alle Lehrpersonen, die das Stellenangebot 
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annehmen, werden folglich der Schule an-
gezeigt. Die Schule kann dann entscheiden 
welche Lehrperson die Stelle erhält. Sobald 
die Schule den Suchauftrag erteilt, kann der 
Suchauftrag nicht mehr zurückgezogen 
werden. 

3 Pflichten der Kunden 
3.1 Schulen 
3.1.1 Es dürfen sich nur Schulen, Schulgemein-

den und Bildungsinstitute aus der Schweiz 
als Schulen auf der Plattform registrieren. 

3.1.2 Schulen verpflichten sich ihre Daten wahr-
heitsgemäss anzugeben und soweit mög-
lich, immer aktuell zu halten.  

3.1.3 Schulen verpflichten sich beim Bestätigen 
der Stellenanfrage die Stelle anzubieten, 
die Lehrperson korrekt zu instruieren und 
die Abmachungen mit der Lehrperson ein-
zuhalten. 

3.1.4 Die Schulen haben Lehrpersonen gesetzes-
konform zu versichern beziehungsweise 
diese auf eine allfällige Notwendigkeit für 
eine Versicherung hinzuweisen. 

3.1.5 Die Schulen sind dafür verantwortlich, zu 
überprüfen, ob die Lehrpersonen in der 
Schweiz als Lehrpersonen oder als Ersatz-
lehrpersonen arbeiten dürfen, keine Vor-
strafen in ihrem Strafregister bestehen, 
kein Strafverfahren gegen sie läuft, kein for-
melles oder faktisches Berufsverbot gegen 
sie vorliegt und sie nicht wegen Delikten 
zum im Zusammenhang mit dem Jugend-
schutz verurteilt worden sind. 

3.1.6 Schulen verpflichten sich beim Bearbeiten, 
Erheben oder/und Speichern von perso-
nenbezogenen Daten der Lehrperson zur 
Einhaltung der geltenden Datenschutzbe-
stimmungen.  

3.2 Lehrpersonen 
3.2.1 Lehrpersonen dürfen nur natürliche Perso-

nen sein, die über einen Wohnsitz in der 
Schweiz verfügen.  

3.2.2 Lehrpersonen verpflichten sich, ihre Daten 
wahrheitsgemäss anzugeben und diese, so-
weit möglich, immer aktuell zu halten.  

3.2.3 Die Lehrpersonen verpflichten sich beim 
Bestätigen der Stellenanfrage die Stelle 
pünktlich anzutreten und die Abmachun-
gen mit der Schule beziehungsweise Schul-
leitung einzuhalten.  

3.2.4 Die Lehrperson bestätigt bei jeder An-
nahme einer Stelle über die Plattform von 

Teacher Switch (app.teacherswitch.ch), 
dass sie in der Schweiz als Lehrperson oder 
Ersatzlehrperson gemäss EDK und dem je-
weiligen kantonalen Volkschulamt in der 
Schule unterrichten darf, keine Einträge in 
ihrem Strafregister bestehen, keine Straf-
verfahren gegen die Lehrperson laufen, 
kein formelles oder faktisches Berufsverbot 
gegen die Lehrperson vorliegt und dass die 
Lehrperson nicht wegen Delikten zum 
Schutz von Minderjährigen verurteilt 
wurde.  

3.2.5 Teacher Switch kann bei Bedarf (z.B Vermu-
tung von Straftaten von Lehrpersonen) ei-
nen aktuellen (max. drei Monate alten) 
Strafregisterauszug auf Kosten der Lehr-
person verlangen. Falls die Lehrperson den 
Auszug nicht in angemessener Frist zustellt, 
kann Teacher Switch den Vertrag fristlos 
auflösen. Teacher Swicht behält sich das 
Recht vor den Zugang für die Zeit der Abklä-
rung zu sperren. 

3.2.6 Teacher Switch übernimmt nur die Vermitt-
lung der Kontaktdaten. Lehrpersonen wer-
den nicht von Teacher Switch angestellt. Die 
Anstellung (und alle damit verbundenen 
Pflichten und Rechte) erfolgen über die 
Schulen beziehungsweise über die Ge-
meinde oder den Kanton.  

4 Preise und Konditionen 
4.1.1 Teacher Switch ist für Schulen und Lehrper-

sonen kostenlos. 
5 Haftung von Teacher Switch 
5.1.1 Teacher Switch ist bei Zustandekommen ei-

ner Vermittlung von Schulen und Lehrper-
sonen weder Partei noch Vertragspartner. 
Schulen und Lehrpersonen verzichten da-
rauf, Ansprüche oder Pflichten gegenüber 
Teacher Switch geltend zu machen. Insbe-
sondere übernimmt Teacher Switch keiner-
lei Haftung für Schäden oder Streitigkeiten, 
die sich zwischen den Schulen und Lehrper-
sonen ergeben.  

5.1.2 Jede Haftung oder Verpflichtung der Tea-
cher Switch (ausser bei grober Fahrlässig-
keit oder rechtswidriger Absicht) für indi-
rekte oder Folgeschäden wie entgangenen 
Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, 
Mehraufwendungen des Kunden oder An-
sprüche Dritter wird wegbedungen.  
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5.1.3 Teacher Switch übernimmt keinerlei Ge-
währleistung für die Qualität der Arbeits-
leistung der Lehrpersonen. 

5.1.4 Teacher Switch übernimmt keinerlei Ge-
währ hinsichtlich der inhaltlichen Richtig-
keit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit 
und Vollständigkeit der Informationen. 

5.1.5 Haftungsansprüche gegen Teacher Switch 
wegen Schäden materieller oder immateri-
eller Art, welche aus dem Zugriff oder der 
Nutzung beziehungsweise Nichtnutzung 
der veröffentlichten Informationen, durch 
Missbrauch der Verbindung oder durch 
technische Störungen entstanden sind, 
werden ausgeschlossen. 

5.1.6 Alle Angebote sind unverbindlich. Teacher 
Switch behält es sich ausdrücklich vor, Teile 
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne 
besondere Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder den Betrieb zeit-
weise oder endgültig einzustellen. 

5.1.7 Teacher Switch übernimmt keine Verant-
wortung und schliesst jede Haftung für die 
Erhebung, Speicherung und Bearbeitung 
von personenbezogen Daten durch die 
Schule oder die Lehrperson aus.  

6 Vertragsdauer und Kündigung 
6.1 Vertragsdauer 
Sofern nichts anderes vereinbart, gilt der Vertrag 
mit der Registrierung des Kunden oder Absenden 
der Onlineformular bei Einzelvermittlung und gilt 
für die gesamte Dauer der Leistungserbringung. 
Mangels anderer Abrede können alle unbefriste-
ten Verträge aufgelöst werden. 

6.2 Kündigungsrecht 
Jede Partei kann einen Vertrag jederzeit aus wich-
tigem Grund fristlos ausserordentlich kündigen, 
wenn der kündigenden Partei die Fortsetzung des 
Vertrags nach Treu und Glauben nicht mehr zuge-
mutet werden kann.  

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn  

(i) gegen die andere Partei irgendwel-
che Zwangsvollstreckungshand-
lungen getroffen werden,  

(ii) die andere Partei überschuldet ist 
(Art. 725 Abs. 2 OR), oder  

(iii) die andere Partei eine wesentliche 
Bestimmung dieser AGB verletzt 
(insbesondere die Pflichten ge-
mäss Ziff. 3) und diese Verletzung, 

sofern behebbar, nicht innert 30 
Tagen nach schriftlicher Aufforde-
rung behebt. 

6.3 Folgen der Beendigung des Vertra-
ges 

Unabhängig vom Kündigungsgrund verpflichten 
sich die Parteien zu einer angemessenen Planung 
der einzelnen Beendigungshandlungen nach bes-
tem Wissen und Gewissen Hand zu bieten. 

Bei Beendigung oder Auflösung des Vertrags wer-
den alle Konten auf der Plattform gelöscht. Der 
Kunde verliert somit sofort den Zugang zur Platt-
form. 

Folgende Bestimmungen gelten über die Beendi-
gung des Vertrags hinaus: Ziff. 5 (Haftung), solange 
daran ein berechtigtes Interesse besteht, Ziff. 8.6 
(Anwendbares Recht) und 8.8 (Gerichtsstand). 

7 Verschiedene Bestimmungen 
7.1 Datenschutz 
Die Parteien sind sich bewusst, dass Abschluss 
und Erfüllung dieses Vertrags zu einer Bearbei-
tung personenbezogener Daten über die Parteien, 
deren Mitarbeiter, Unterauftragnehmer usw. füh-
ren kann. Sie erklären sich damit einverstanden, 
dass solche Daten für Marketing und Werbung so-
wie zur Abwicklung und Pflege ihrer Geschäftsbe-
ziehungen verwendet und zu diesem Zweck auch 
an Dritte wie z.B. Hersteller, Zulieferanten, Inhaber 
von Schutzrechten, Unterauftragnehmer, Kreditin-
stitute in der Schweiz weitergegeben werden kön-
nen. Die bekanntgebende Partei wird in solchen 
Fällen durch geeignete organisatorische, techni-
sche und vertragliche Vorkehrungen für die Ge-
währleistung des Datenschutzes sorgen. Der Da-
tenschutz wird in den Datenschutzerklärung der 
Teacher Switch GmbH detaillierter erklärt. Die Er-
klärung ist unter teacherswitch.ch/datenschutz 
aufrufbar.  

8 Schlussbestimmungen 
8.1 Vertragsinhalt 
Diese AGB regeln die Beziehungen zwischen den 
Vertragsparteien in Bezug auf den Vertragsgegen-
stand abschliessend und ersetzen die vor Ver-
tragsschluss geführten Verhandlungen und Kor-
respondenzen. Im Falle von Abweichungen gehen 
die jeweils letzten gültig zustande gekommenen 
Vertragsbestimmungen diesen AGB vor. 

8.2 Abweichende Vereinbarungen 

https://teacherswitch.ch/datenschutz
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Von den AGB abweichende Vereinbarungen be-
dürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Festle-
gung und der Unterzeichnung durch beide Par-
teien. Auf dieses Formerfordernis kann nur durch 
schriftliche Abrede verzichtet werden.¨ 

8.3 Änderungen bei Preisen und Dienst-
leistungen 

Teacher Switch behält sich vor, die Preise, ihre 
Dienstleistungen, die besonderen Bedingun-
gen und die Angebotsbedingungen jederzeit 
anzupassen. Änderungen gibt Teacher Switch 
dem Kunden in geeigneter Weise bekannt. Erhöht 
Teacher Switch Preise so, dass sie zu einer höhe-
ren Gesamtbelastung des Kunden führen oder än-
dert Teacher Switch eine vom Kunden bezogene 
Dienstleistung erheblich zum Nachteil des Kun-
den, kann der Kunde die betroffene Dienstleistung 
bis zum Inkrafttreten der Änderung auf diesen 
Zeitpunkt hin ohne finanzielle Folgen vorzeitig 
kündigen. Unterlässt der Kunde dies, akzeptiert er 
die Änderungen. Preisanpassungen infolge Ände-
rung der Abgabesätze (z.B. Erhöhung der Mehr-
wertsteuer) sowie Preiserhöhungen von Drittan-
bietern (insb. bei Mehrwertdiensten) gelten nicht 
als Preiserhöhungen und berechtigen nicht zur 
Kündigung. Senkt Teacher Switch die Preise, kann 
Teacher Switch gleichzeitig allfällige, vor der Preis-
senkung gewährte Rabatte, anpassen. 

8.4 Änderungen und Ergänzungen der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Teacher Switch behält sich vor, die AGB jeder-
zeit anzupassen. Teacher Switch informiert die 
Kunden in geeigneter Weise vorgängig (mindes-
tens 30 Tage vor Inkrafttreten der Änderungen) 
über Änderungen der AGB. Sind die Änderungen 
für den Kunden nachteilig, kann er bis zum Inkraft-
treten der Änderung auf diesen Zeitpunkt hin den 
Vertrag mit Teacher Switch ohne finanzielle Folgen 
vorzeitig kündigen. Unterlässt der Kunde dies, ak-
zeptiert er die Änderungen 

8.5 Teilnichtigkeit 
Sollten sich einzelne Bestimmungen oder Teile 
dieser AGB als nichtig oder unwirksam erweisen, 
so wird dadurch die Gültigkeit der AGB im Übrigen 
nicht berührt. Die Parteien werden in einem sol-
chen Fall die AGB so anpassen, dass der mit dem 
nichtigen oder unwirksam gewordenen Teil ange-
strebte Zweck so weit wie möglich erreicht wird. 

8.6 Anwendbares Recht 

Dieser Vertrag untersteht dem schweizerischen 
Recht. 

8.7 Streiterledigung 
Beide Parteien verpflichten sich, im Falle von Mei-
nungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag in gutem Glauben eine einver-
nehmliche Regelung anzustreben. 

8.8 Gerichtsstand 
Wenn trotz der Bemühungen der Vertragsparteien 
auf gütlichem Wege keine Einigung zustande 
kommt, wird der ordentliche Richter am Sitz von 
Teacher Switch zur Entscheidung aller Streitigkei-
ten aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ausschliesslich zuständig erklärt, unter Vorbe-
halt des Rechts von Teacher Switch, den Kunden 
an dessen Sitz zu belangen.  


